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Höhen der badiſchen Berge
in Meter über Normal⸗Null

1. Hegan und Hügelland am See .

Gehrenberg 754
Heiligenberg . 786
Höchſten 837
Brand 661
Schienerberg . 693
Höwenegg 812
Neuhöwen 867
Hohenhöwen . 846
Mägdeberg . 664

Hohenſtoffeln 8⁴44
Hohenkrähen 645
Staufen 593

2. Jura vom Rhein bis zur Donau .

Küſſaberg 629
Kalter Wangen 671
Hoher Randen 92⁴
Länge . 924
Fürſtenberg . 918
Heuberg Straubelewald). 956

3. Südl . Schwarzwald .
Feldberg . 1493
Seebuck 1448
— — —— (entaſem. 1284
Belchen . „
Köhlgarten 1224

Blauen 1165

Getzogenhorn 1415

Gßisborn 1349
Giſiboden.
Blößling . 1309
Hochkopf 1263
Bärhalde. 41818

Schnepfhalde 1295
Habsberg. 1274
Bötzberg 1209Hohe Mohr 983

Hochblauen 1080
Hohe Flum 398
Hochfirſt . 1188

4. Kaiſerſtuhl .
Totenkopf. 557
Neunlindenberg . 555

Eichelſpitze 520
Katharinenberg. 492

5. Mittlerer Schwarzwald .
1192

Hochwart . 1120
Kandel 1241
Roßkopf 937
Rappeneck 1046

Hochwald. 966
Obereck 1186
Hünerſedel 744

6.
—5 Schwarzwald .

Kniebis 968
Roßbühl 964

Großer
Hundstoßf⸗ 950

Mooswald

Hornisgrinde 1164
Badener 1002
Merkur 670
Hohloh 988

Teufelsmühle 906
Mahlberg. 611
Eichelberg 532

7. Kraich⸗ und Pfinzgauer Hügel⸗
land und Odenwald .

Michaelsberg 272
Wartberg . 375
Steinsberg 333
Königſtuhl 566
Katzenbuckel 626



Auszug
aus den Beſtimmungen für den Perſouen⸗ und Gepäckverkehr auf den

Großh . Badiſchen Staatseiſenbahnen .

1. Der Verkauf der Fahrkarten kann auf Stationen mit geringerem

Verkehr nur innerhalb der letzten halben Stunde , auf Stationen mit grö⸗

ßerem Verkehr innerhalb einer Stunde vor Abgang desjenigen Zugs , mit

welchem der Reiſende befördert ſein will , verlangt werden . Fünf Minuten
vor Abgang des Zugs erliſcht der Anſpruch auf Verabfolgung einer Fahr⸗

karte .

Es kann verlangt werden , daß das zu entrichtende Fahrgeld bereit⸗

gehalten wird .

2. Ein Reiſender ohne gültige Fahrkarte hat für die ganze von ihm

zurückgelegte Strecke und wenn die Zugangsſtation nicht ſofort unzweifel⸗

haft nachgewieſen wird , für die ganze vom Zuge zurückgelegte Strecke das

Doppelte des gewöhnlichen Fahrpreiſes , mindeſtens den Betrag von

6 Mark zu entrichten . Wer jedoch unaufgefordert dem Schaffner oder

Zugfuͤhrer meldet , daß er keine Fahrkarte habe löſen können , hat nur den

gewöhnlichen Fahrpreis mit einem Zuſchlag von 1 Mark , keinesfalls je⸗

doch mehr als den doppelten Fahrpreis zu zahlen .

Der Reiſende , der die ſofortige Zahlung verweigert , kann ausgeſetzt

werden .

Wer ohne die Abſicht mitzureiſen in einem zur Abfahrt bereitſtehen⸗

den Zuge Platz nimmt , hat den Betrag von 6 Mark zu entrichten .

3. Die Einheitsſätze betragen für die Perſon und das Kilometer :

n Perſonenzügenin Eilzügenin Eil⸗ und Perſonenzügen

1 aaſſe . II alaſſe in alaſſ uI . Klaſſe

7 9 75

50 45 30 20

für einen Hund 1,5 N.

4. Der Schnellzugzuſchlag zum Fahrgeld für Eilzüge beträgt :

in I. und II . Klaſſe in III . Klaſſe

. .

I. Zone ( ( —75 km ) 0,50 0,‚25

II . „ ( 76 - 150 km — 1, — 0,50

HI . „ ( äber 150 km ) ⸗ 2 . — — —

Vom 18. Oktober 1917 ab wird auf den Strecken der deutſchen Eiſen⸗

bahnen bis auf weiteres bei Benutzung von Schnellzügen zu dem tarif⸗

mäßigen Schnellzugfahrpreis ( Eilzugfahrpreis mit Schnellzugzuſchlag ) eine

beſondere Ergänzungsgebühr erhoben .

Die Ergänzungsgebühr beträgt :

1
f

ö



bei einem Fahrpreiſe bis 5/ % 3 . 6 über 55 bis 65 ½ 60 . %Aer 5 , 10 „ 8 „ „*w
77 10 77 15 — 13 „7 ˙ 75 ——— 85⁵ 7 8 8⁰ ˙˙ 15 725 — 20 7 ˙ 85 ˙ 9⁵ ˙ 90 77„ 25 , 35 , 30 , . 1 „ 410 % 1
„ 35 „ 45 „ 40 , W„ %
„ 45 „ 55 , 50 . 115 125˖ 30

und ſo weiter um je 10 % ſteigend.
Statt des Satzes von 3 / bei einem Fahrpreis bis zu 5 V werdenim Binnenverkehr der badiſchen Staatsbahnen und der badiſchen Streckender Main⸗Neckarbahn erhoben :

bei einem Fahrpreis bis 3 : 1. 50 , über 3 bis 5 : 3,00 S .
5. Kinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahre , für welche ein beſon⸗derer Platz nicht beanſprucht wird , werden frei befördert . Für Kindervom vollendeten 4. bis zum vollendeten 10. Lebensjahre ſowie jür jün⸗gere Kinder , falls für letztere ein Platz beanſprucht wird , iſt eine Fahr⸗karte ( auch Schnellzugzuſchlagkarte und Ergänzungskarte ) zum halbenPreis zu löſen . Für zwei ſolcher Kinder kann eine Fahrkarte zum vollenPreis gelöſt werden . Jedes Kind , für deſſen Beförderung bezahlt wird ,hat Anſpruch auf einen ganzen Platz .

überſicht
über die Schotlervergebung auf den badiſchen Staatseiſen⸗

bahnen in den Jahren 1914 - 1917 .

Geſamt⸗ Geſamt⸗ Hartſtein⸗ Hartſtein⸗ Hartſtein⸗ Mittel⸗Jahr menge koſten menge koſten Durchſchn . preiscbm . cbm 2 . 2 ebm
1914 216 340 741 166,5 133 490 528 597 3,96 342,71915 139 770 478 692 84 890 334 283 3,93342,51916 114 245 419 910,5 77065 314 669,5 4,08 367,51917 57 920 251 324 38 990 190 565 488 433,9

Kalkſtein⸗ Kalkſtein⸗ Kalkſtein⸗ Feinſchot⸗ Feinſchot⸗ Fein⸗Jahr menge koſten Durchſchn. termenge terkoſten ſchotteebm I . cbm ceocbm I . I1 cbm
1914 68 620 176 694,5 257,7 14230

[
35 874 2531915 48 280 127 349,5 264 6500 17959 2621916 34 890 99 431 285 2290 5810 2541917 ( 16310 [ 51134313,5 [ 262090625 367,3
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